
Neuigkeiten, Infos und Fragen rund um die VPA

Datum: 5. Februar 2026

Dozent: Norma Hermann



Ihre Fragen und Unklarheiten



Medizinproduktetechnologin/Medizinproduktetechnologe

mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Welche Dokumente müssen berücksichtigt werden?



Bildungsverordnung MPT EFZ

Bildungsplan MPT EFZ

Lernjournale

Bildungsberichte

Verlaufsdokumentation

Lehrmittel

Ausführungsbestimmungen

Mindestanforderungen Lehrbetriebe

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/643/de
https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Grundbildung/MPT/BiPla_MPT_d.pdf
https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Grundbildung/MPT/Mindestanforderungen_Lehrbetriebe_MPT_D_V2.pdf


Die Mindestanforderungen für 

Lehrbetriebe



Diese regeln:

➢ Anforderungen an Berufsbildnerinnen / Berufsbildner

Übergangsbestimmungen beachten – ab 1.1.2028 nur noch mit EFZ 

➢ Höchstzahl der Lernenden

Beschäftigungsgrad Berufsbildner

Fachkraft

Betriebe die nur 1 Lernende ausbilden dürfen

Kantonale Bestimmungen



➢ Mindesteinrichtungen der Betriebe:

▪ Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

▪ Ultraschallgeräte für die Vorreinigung

▪ Siegelgeräte

▪ Prüfgeräte und Instrumente für die Funktionskontrolle von Medizinprodukten: Optiken, 
Stromkabel, Isolationen

▪ Gross-Dampf- Sterilisatoren

▪ Räumlich getrennte Zonen (z. B. Zone Reinigung und Desinfektion / Packzone / 
Sterilgutlager)

▪ Chargendokumentation-System

▪ Rückverfolgbarkeitssystem 



➢ Weitere Anforderungen:

✓ Allgemeine Chirurgie 

✓ Minimal-Invasive Chirurgie 

✓ Orthopädie / Traumatologie 

✓ Gynäkologie

Praktikas:

✓ 5 Tage OP 

✓ 2 Tage Endoskopieabteilung/-zentrum 

✓ 2 Tage bei einem wichtigen Kunden der ZSVA (z. B. allg. Abteilung invasive Kardiologie etc.)



Bildungsplan MPT EFZ





Bildungsverordnung



die ÜK in der BiVo



Gewichtung der verschiedenen QV-Teile



Bestehen des QV 

Der Qualifikationsbereich «praktische Arbeit» 

mindestens mit der Note 4 bewertet wird; und

die Gesamtnote mindestens 4 beträgt.



Zulassung gemäss Art. 32

Weitere Details der Verordnung entnehmen: AS 2024 193 -

Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung 

Medizinproduktetechnologin/Medizinproduktetechnologe mit 

eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) | Fedlex

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2024/193/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2024/193/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2024/193/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2024/193/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2024/193/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2024/193/de


Das Lernjournal



1. Semester: Packen/Packzone

2. Semester: Nasszone

Beachten: Arbeits- und Gesundheitsschutz ab 1. Tag im 

Betrieb, plus HBV-Impfung



Bildungsbericht



Die Ausführungsbestimmungen zum QV



Allgemeines

▪ Zulassung durch das kantonale Schulamt (regulärer Bildungsweg oder nach 

Art. 32 der Bildungsverordnung)

▪ Umfang des Qualifikationsverfahrens. Alle Handlungskompetenzen werden 

geprüft

➢ Praktische Arbeit, als vorgegebene praktische Arbeit (VPA) im Umfang von 4 

Stunden.

➢ Berufskenntnisse, im Umfang von 3 Stunden. 

➢ Allgemeinbildung

In jedem Qualifikationsbereich beurteilen mindestens zwei Prüfungsexpertinnen oder -

experten die Leistungen.

Das Qualifikationsverfahren



Die Praktische Arbeit



Prozedere VPA

Ungefähr Januar sind Kandidaten im Programm PkOrg hochgeladen.

→ Kandidat loggt sich ein und ergänzt Daten. Wichtig: Berufsbildner angeben

→ Berufsbildner loggt sich ein und ergänzt Daten. Wichtig Angaben zum Prüfungsort

→ Experten loggen sich ein und tragen Prüfungstermine ein

→ Experten tragen Resultate ein und schliessen den Prozess ab

→ Noten werden erst nach Notenerwahrung (anfangs Juli) 

den Kandidaten bekannt gegeben. 

Verantwortlich sind die Kantone.



Das PkOrg



Das Bewertungsraster

Bewertung wird direkt im PkOrg

stattfinden



Sind alle Fragen beantwortet und 

Unklarheiten beseitigt ?



Welche Rolle haben die BB in den 

Betrieben?

➢ BB haben wichtige Rolle während gesamte Ausbildung

➢ BB tragen zum Erfolg des QV bei

➢ Betrieb und BB gehen Hand in Hand mit der Berufsfachschule und 

den ÜK gehen

➢ Unterschiede in der Aufbereitung und Prozessen zwischen den 

Betrieben sind normal (Lernende halten sich an Lehrmittel und 

Schulunterricht)

➢ Beruf lernt und entwickelt sich



Betrieb und Berufsbildner

Wichtige Punkte beachten:

➢ Funktionsprüfungen der Geräte sind Pflicht

➢ Funktionsprüfungen der Instrumente sind Pflicht

➢ Sterile/saubere MP für Position 2 werden nicht akzeptiert

➢ Freigabe von Chargen sind Pflicht

➢ PEX können Verständnisfragen stellen

➢ VPA ist zwischen PEX und Kandidat 



Was läuft gut? Was kann besser 

werden?
▪ Durchfallquote ist niedrig (zu niedrig?) –

▪ Gewichtung VPA hoch beim QV (Bewertungsraster wurde 

angepasst) +

▪ Noten BK, insbesondere BKs tief –

▪ Viele BB haben MPT EFZ (Achtung Übergangsbestimmungen 

per 1.1.2028 aufgehoben) +



▪ Lehrmittel wurde aktualisiert +

▪ Rückmeldungen zu QV fallen unterschiedlich aus, teilweise 

widersprüchlich –

▪ Beruf MPT EFZ trägt zu mehr Wertschätzung in Betriebe bei +

▪ Viele Personelle Wechsel in Betriebe (haben Einfluss auf 

Kandidat und somit auf Lernerfolg) –

▪ Kandidaten bleiben nach QV nicht im Lehrbetrieb -




	Slide 1: Neuigkeiten, Infos und Fragen rund um die VPA
	Slide 2: Ihre Fragen und Unklarheiten
	Slide 3: Medizinproduktetechnologin/Medizinproduktetechnologe mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
	Slide 4
	Slide 5: Die Mindestanforderungen für Lehrbetriebe
	Slide 6: Diese regeln:
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9: Bildungsplan MPT EFZ
	Slide 10
	Slide 11: Bildungsverordnung
	Slide 12: die ÜK in der BiVo
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16: Das Lernjournal
	Slide 17
	Slide 18: Bildungsbericht
	Slide 19: Die Ausführungsbestimmungen zum QV
	Slide 20: Das Qualifikationsverfahren
	Slide 21
	Slide 22: Prozedere VPA
	Slide 23: Das PkOrg
	Slide 24: Das Bewertungsraster
	Slide 25: Sind alle Fragen beantwortet und Unklarheiten beseitigt ?
	Slide 26: Welche Rolle haben die BB in den Betrieben? 
	Slide 27: Betrieb und Berufsbildner 
	Slide 28: Was läuft gut? Was kann besser werden?
	Slide 29
	Slide 30

